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Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Franz Bergmüller und Andreas Win-
hart (AfD) 
Ein Vergleich der Herzinfarkte bzw. Schlaganfälle während der Zeit des 
ersten Lockdown in ausgewählten Landkreisen und Städten Oberbayerns 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

die Schriftliche Anfrage beantworte ich im Einvernehmen mit dem Staatsmi-

nisterium des Innern, für Sport und Integration wie folgt: 

1. Vergleich der Analyse von Totenscheinen vom incl. 23. März bis incl. 26. 

April im Landkreis Altötting 

1.1. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2020 

als Todesursache eine der Ursachen “Herzinfarkt” oder “Schlaganfall” oder 

eine identische Todesursache unter anderer Bezeichnung angegeben (Bitte 

für jede von beiden die Zahlen angeben)? 
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1.2. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2020 

bei Verstorbenen dem Totenschein eine ggf. ehemalige mögliche Infektions-

gefahr des Verstorbenen dadurch entnehmbar, dass z.B. in der “Todesbe-

scheinigung weiß” das Feld “Infektionsgefahr” angekreuzt wurde, oder indem 

in der der “Todesbescheinigung gelb für das Gesundheitsamt” im Feld ”To-

desursache/Klinischer Befund” als Todesursache Covid-19 als ”a) unmittel-

bare Todesursache b) als Folge von... c) als Folge von (Grundleiden)...” ein-

getragen wurde (Bitte in diesen Fällen genau ausdifferenzieren, ob dies unter 

a); b); c) eingetragen wurde und in jedem Fall die Anzahl der anderen Grund-

leiden nennen)? 

1.3. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2019 

als Todesursache “Herzinfarkt” oder “Schlaganfall” oder eine identische To-

desursache unter anderer Bezeichnung angegeben (Bitte für jede von bei-

den die Zahlen angeben)? 

2. Vergleich der Analyse von Totenscheinen vom incl. 23. März bis incl. 26. 

April im Landkreis BGL 

2.1. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2020 

als Todesursache eine der Ursachen “Herzinfarkt” oder “Schlaganfall” oder 

eine identische Todesursache unter anderer Bezeichnung angegeben (Bitte 

für jede von beiden die Zahlen angeben)? 

2.2. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2020 

bei Verstorbenen dem Totenschein eine ggf. ehemalige mögliche Infektions-

gefahr des Verstorbenen dadurch entnehmbar, dass z.B. in der “Todesbe-

scheinigung weiß” das Feld “Infektionsgefahr” angekreuzt wurde, oder indem 

in der der “Todesbescheinigung gelb für das Gesundheitsamt” im Feld ”To-

desursache/Klinischer Befund” als Todesursache Covid-19 als ”a) unmittel-

bare Todesursache b) als Folge von... c) als Folge von (Grundleiden)...” ein-

getragen wurde (Bitte in diesen Fällen genau ausdifferenzieren, ob dies unter 

a); b); c) eingetragen wurde und in jedem Fall die Anzahl der anderen Grund-

leiden nennen)? 
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2.3. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2019 

als Todesursache “Herzinfarkt” oder “Schlaganfall” oder eine identische To-

desursache unter anderer Bezeichnung angegeben (Bitte für jede von bei-

den die Zahlen angeben)? 

3. Vergleich der Analyse von Totenscheinen vom incl. 23. März bis incl. 26. 

April im Landkreis EBE 

3.1. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2020 

als Todesursache eine der Ursachen “Herzinfarkt” oder “Schlaganfall” oder 

eine identische Todesursache unter anderer Bezeichnung angegeben (Bitte 

für jede von beiden die Zahlen angeben)? 

3.2. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2020 

bei Verstorbenen dem Totenschein eine ggf. ehemalige mögliche Infektions-

gefahr des Verstorbenen dadurch entnehmbar, dass z.B. in der “Todesbe-

scheinigung weiß” das Feld “Infektionsgefahr” angekreuzt wurde, oder indem 

in der der “Todesbescheinigung gelb für das Gesundheitsamt” im Feld ”To-

desursache/Klinischer Befund” als Todesursache Covid-19 als ”a) unmittel-

bare Todesursache b) als Folge von... c) als Folge von (Grundleiden)...” ein-

getragen wurde (Bitte in diesen Fällen genau ausdifferenzieren, ob dies unter 

a); b); c) eingetragen wurde und in jedem Fall die Anzahl der anderen Grund-

leiden nennen)? 

3.3. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2019 

als Todesursache “Herzinfarkt” oder “Schlaganfall” oder eine identische To-

desursache unter anderer Bezeichnung angegeben (Bitte für jede von bei-

den die Zahlen angeben)? 

4. Vergleich der Analyse von Totenscheinen vom incl. 23. März bis incl. 26. 

April im Landkreis ED 

4.1. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2020 

als Todesursache eine der Ursachen “Herzinfarkt” oder “Schlaganfall” oder 
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eine identische Todesursache unter anderer Bezeichnung angegeben (Bitte 

für jede von beiden die Zahlen angeben)? 

4.2. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2020 

bei Verstorbenen dem Totenschein eine ggf. ehemalige mögliche Infektions-

gefahr des Verstorbenen dadurch entnehmbar, dass z.B. in der “Todesbe-

scheinigung weiß” das Feld “Infektionsgefahr” angekreuzt wurde, oder indem 

in der der “Todesbescheinigung gelb für das Gesundheitsamt” im Feld ”To-

desursache/Klinischer Befund” als Todesursache Covid-19 als ”a) unmittel-

bare Todesursache b) als Folge von... c) als Folge von (Grundleiden)...” ein-

getragen wurde (Bitte in diesen Fällen genau ausdifferenzieren, ob dies unter 

a); b); c) eingetragen wurde und in jedem Fall die Anzahl der anderen Grund-

leiden nennen)? 

4.3. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2019 

als Todesursache “Herzinfarkt” oder “Schlaganfall” oder eine identische To-

desursache unter anderer Bezeichnung angegeben (Bitte für jede von bei-

den die Zahlen angeben)? 

5. Vergleich der Analyse von Totenscheinen vom incl. 23. März bis incl. 26. 

April im Landkreis München 

5.1. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2020 

als Todesursache eine der Ursachen “Herzinfarkt” oder “Schlaganfall” oder 

eine identische Todesursache unter anderer Bezeichnung angegeben (Bitte 

für jede von beiden die Zahlen angeben)? 

5.2. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2020 

bei Verstorbenen dem Totenschein eine ggf. ehemalige mögliche Infektions-

gefahr des Verstorbenen dadurch entnehmbar, dass z.B. in der “Todesbe-

scheinigung weiß” das Feld “Infektionsgefahr” angekreuzt wurde, oder indem 

in der der “Todesbescheinigung gelb für das Gesundheitsamt” im Feld ”To-

desursache/Klinischer Befund” als Todesursache Covid-19 als ”a) unmittel-

bare Todesursache b) als Folge von... c) als Folge von (Grundleiden)...” ein-

getragen wurde (Bitte in diesen Fällen genau ausdifferenzieren, ob dies unter 
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a); b); c) eingetragen wurde und in jedem Fall die Anzahl der anderen Grund-

leiden nennen)? 

5.3. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2019 

als Todesursache “Herzinfarkt” oder “Schlaganfall” oder eine identische To-

desursache unter anderer Bezeichnung angegeben (Bitte für jede von bei-

den die Zahlen angeben)? 

6. Vergleich der Analyse von Totenscheinen vom incl. 23. März bis incl. 26. 

April in der Stadt München 

6.1. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2020 

als Todesursache eine der Ursachen “Herzinfarkt” oder “Schlaganfall” oder 

eine identische Todesursache unter anderer Bezeichnung angegeben (Bitte 

für jede von beiden die Zahlen angeben)? 

6.2. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2020 

bei Verstorbenen dem Totenschein eine ggf. ehemalige mögliche Infektions-

gefahr des Verstorbenen dadurch entnehmbar, dass z.B. in der “Todesbe-

scheinigung weiß” das Feld “Infektionsgefahr” angekreuzt wurde, oder indem 

in der der “Todesbescheinigung gelb für das Gesundheitsamt” im Feld ”To-

desursache/Klinischer Befund” als Todesursache Covid-19 als ”a) unmittel-

bare Todesursache b) als Folge von... c) als Folge von (Grundleiden)...” ein-

getragen wurde (Bitte in diesen Fällen genau ausdifferenzieren, ob dies unter 

a); b); c) eingetragen wurde und in jedem Fall die Anzahl der anderen Grund-

leiden nennen)? 

6.3. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2019 

als Todesursache “Herzinfarkt” oder “Schlaganfall” oder eine identische To-

desursache unter anderer Bezeichnung angegeben (Bitte für jede von bei-

den die Zahlen angeben)? 

7. Vergleich der Analyse von Totenscheinen vom incl. 23. März bis incl. 26. 

April im Landkreis Rosenheim 
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7.1. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2020 

als Todesursache eine der Ursachen “Herzinfarkt” oder “Schlaganfall” oder 

eine identische Todesursache unter anderer Bezeichnung angegeben (Bitte 

für jede von beiden die Zahlen angeben)? 

7.2. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2020 

bei Verstorbenen dem Totenschein eine ggf. ehemalige mögliche Infektions-

gefahr des Verstorbenen dadurch entnehmbar, dass z.B. in der “Todesbe-

scheinigung weiß” das Feld “Infektionsgefahr” angekreuzt wurde, oder indem 

in der der “Todesbescheinigung gelb für das Gesundheitsamt” im Feld ”To-

desursache/Klinischer Befund” als Todesursache Covid-19 als ”a) unmittel-

bare Todesursache b) als Folge von... c) als Folge von (Grundleiden)...” ein-

getragen wurde (Bitte in diesen Fällen genau ausdifferenzieren, ob dies unter 

a); b); c) eingetragen wurde und in jedem Fall die Anzahl der anderen Grund-

leiden nennen)? 

7.3. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2019 

als Todesursache “Herzinfarkt” oder “Schlaganfall” oder eine identische To-

desursache unter anderer Bezeichnung angegeben (Bitte für jede von bei-

den die Zahlen angeben)? 

8. Vergleich der Analyse von Totenscheinen vom incl. 23. März bis incl. 26. 

April in der Stadt Rosenheim 

8.1. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2020 

als Todesursache eine der Ursachen “Herzinfarkt” oder “Schlaganfall” oder 

eine identische Todesursache unter anderer Bezeichnung angegeben (Bitte 

für jede von beiden die Zahlen angeben)? 

8.2. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2020 

bei Verstorbenen dem Totenschein eine ggf. ehemalige mögliche Infektions 
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gefahr des Verstorbenen dadurch entnehmbar, dass z.B. in der “Todesbe-

scheinigung weiß” das Feld “Infektionsgefahr” angekreuzt wurde, oder indem 

in der der “Todesbescheinigung gelb für das Gesundheitsamt” im Feld ”To-

desursache/Klinischer Befund” als Todesursache Covid-19 als ”a) unmittel-

bare Todesursache b) als Folge von... c) als Folge von (Grundleiden)...” ein-

getragen wurde (Bitte in diesen Fällen genau ausdifferenzieren, ob dies unter 

a); b); c) eingetragen wurde und in jedem Fall die Anzahl der anderen Grund-

leiden nennen)? 

8.3. In wie vielen Totenscheinen ist von incl. 23. März bis incl. 26. April 2019 

als Todesursache “Herzinfarkt” oder “Schlaganfall” oder eine identische To-

desursache unter anderer Bezeichnung angegeben (Bitte für jede von bei-

den die Zahlen angeben)? 

Die Fragen werden auf Grund des Sachzusammenhanges gemeinsam be-

antwortet.  

Zu den Fragen wurde eine Abfrage beim Landesamt für Statistik vorgenom-

men. Eine zusätzliche Abfrage bei den Gesundheitsämtern wäre nicht nur 

äußerst zeit- und ressourcenaufwendig, sondern mit einem erheblichen Ar-

beitsaufwand verbunden, der nicht von den originären Aufgaben der Ge-

sundheitsbehörden gedeckt ist. Die gilt auch unter Berücksichtigung beste-

hender statistischer Erfassungs- und Berichtspflichten. 

Dem Landesamt für Statistik liegen zu den Fragen 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 

7.1 und 8.1 keine Daten vor. Die Todesursachenstatistik stellt eine Jahres-

statistik dar, d.h. das Berichtsjahr 2020 wird nur komplett und nach dem er-

forderlichen Länderaustausch (Übermittlung von Fällen, die sich in Bayern 

ereignet haben, die aber in anderen Ländern nach dem Hauptwohn-

sitz/Wohnsitz des Verstorbenen zu berücksichtigen sind, und umgekehrt) 

und den nötigen Qualitätssicherungsmaßnahmen veröffentlicht. Darüber hin-

aus ließe der aktuelle Bearbeitungsstand der Todesursachenstatistik für 

2020 keine vorläufige Veröffentlichung der Daten zu.  
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Die in den Fragen 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2 und 8.2 angefragten Daten 

im Hinblick auf „eine ggf. ehemalige mögliche Infektionsgefahr des Verstor-

benen“ lassen sich aus der Todesursachenstatistik nicht ermitteln. Auf den 

Durchschlägen der Todesbescheinigungen, die dem Landesamt für Statistik 

von den Gesundheitsämtern übermittelt werden, existiert das Feld „Infekti-

onsgefahr“ nicht. Hier müssten – in den Gesundheitsämtern – die dort in Pa-

pierform vorliegenden Todesbescheinigungen, auf denen das Merkmal ent-

halten ist, händisch ausgewertet werden. Eine Zuordnung, ob die Todesur-

sache Covid-19 als „a) unmittelbare Todesursache b) als Folge von... c) als 

Folge von (Grundleiden)...” eingetragen wurde, ist anhand der signierten 

Fälle für 2019 nicht möglich. Für das Jahr 2020 wird auf die Antwort zu den 

Fragen 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 und 8.1 verwiesen.  

Die in den in den Fragen 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3 und 8.3 geforderten 

Zahlen der Personen, die zwischen dem 23. März und dem 26. April 2019 an 

einem Herzinfarkt (I21: Akuter Myokardinfarkt) oder Schlaganfall (I64) in den 

genannten 6 Landkreisen und 2 Städten verstorbenen sind, können darge-

stellter Tabelle entnommen werden. Angaben zu einer „identischen Todes-

ursache“ unterbleiben, da der Begriff „identische Todesursache“ nicht defi-

niert ist. 
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Landkreis/Stadt Akuter Myokardinfarkt Schlaganfall, nicht als Blu-

tung oder Infarkt bezeich-

net Landkreis Altötting 5 2 
 

Landkreis Berchtesga-

dener Land 

3 0 

Landkreis Ebersberg 5 
 

1 
 

Landkreis Erding 5 
 

3 
 

Landkreis München 
 

16 
 

3 
 

Stadt München 41 
 

15 

Landkreis Rosenheim 10 
 

2 
 

Stadt Rosenheim 3 0 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Klaus Holetschek MdL 
Staatsminister 
 
 
 

 


